
Sonnenzyklus 25 soll laut NOAA und NASA nur schwach ausfallen 

 
Der neue Sonnenzyklus 25 wird ein schwacher Zyklus sein, der 2025 seinen Höhepunkt auf einem 
ähnlichen Niveau wie der alte Sonnenzyklus 24 erreichen wird. Das gab eine Expertengruppe von NOAA 
und NASA bekannt. Wenn ihre Vorhersage stimmt, wird der Sonnenzyklus 25 - wie zuvor der Sonnenzyklus 
24 - einer der schwächsten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1755 sein. "Wie schnell die 
Sonnenaktivität ansteigt, ist ein Indikator dafür, wie stark der nächste Sonnenzyklus sein wird", sagte Doug 
Biesecker vom Space Weather Prediction Center der NOAA, Co-Vorsitzender des Solar Cycle 25 Prediction 
Panel. "Obwohl wir in diesem Jahr einen stetigen Anstieg der Sonnenfleckenaktivität gesehen haben, ist 
er langsam. Obwohl wir keinen besonders aktiven Sonnenzyklus 25 vorhersagen, können jederzeit heftige 
Eruptionen der Sonne auftreten", warnte Biesecker. Vorerst sollte die Sonnenaktivität jedoch generell 
niedrig bleiben. Die Sonnenfleckenzahlen haben noch einen langen Weg vor sich, bis sie die für das 
Sonnenmaximum typischen Werte erreichen. Für den Rest des Jahres 2020 werden ruhige Perioden 
gelegentlich durch kleinere Sonnenstürme unterbrochen werden, wobei die Wahrscheinlichkeit von 
Großereignissen nur gering ist. Darüber berichtet der DARC-HF-Referent Tom Kamp, DF5JL. 
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Aus der Forschung: 40-m-Funkwellen fördern Pflanzenwachstum 

 
Wie das "New Scientist Magazin" in seiner Ausgabe vom 22. August berichtete, haben Forscher der Pariser 
Universität Sorbonne entdeckt, dass sich das Pflanzenwachstum deutlich beschleunigt, sobald die 
Keimlinge von Jungpflanzen mit Frequenzen im Bereich um 7000 kHz bestrahlt werden. In einer 
Forschungsreihe wurden Kresse-Setzlinge mit elektromagnetischen Wellen verschiedener 
Frequenzbereiche bestrahlt. Es stellte sich heraus, dass Frequenzen bei 7 MHz Veränderungen der Protein-
Rezeptoren auslösten, was ein verstärktes Wachstum hervorrief. Wie die Forscher der Sorbonne weiter 
berichten, kommen vergleichbare biologische Rezeptoren auch bei Insekten, Vögeln und Menschen vor. 
Diese sind nicht nur für das Wachstum, sondern auch für die körpereigene "Bio-Uhr" sowie für die 
Navigation von Zugvögeln mittels Erdmagnetfeld verantwortlich. In der Forschungsreihe wurde erstmals 
der Einfluss von Radiowellen auf biologische Rezeptoren nachgewiesen. 
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Sachsen setzt Mikrofonverbot aus 

 
Seit dem 1. Juli ist für die Verwendung von Funkgeräten während der Fahrt die Benutzung einer 
Freisprecheinrichtung oder eines Headsets erforderlich. Bereits vier Bundesländer setzen das sogenannte 
"Mikrofonverbot" aus, drei weitere verzichten auf Kontrollen bzw. haben einer Ausnahmeregelung 
zugestimmt. 
Auch Sachsen macht gemäß § 46 Absatz 2 StVO von einer allgemeinen Ausnahmegenehmigung für die 
Nutzung von Funkgeräten ohne Freisprecheinrichtung Gebrauch. Die Ausnahmefrist zur Nichtanwendung 
des Mikrofonverbots wurde laut des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
bis zum 30. Juni 2021 verlängert. 
Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen haben bereits 
Anfang Juli bestätigt, dass das Mikrofonverbot in diesen Bundesländern gemäß § 46 Abs. 2 StVO ausgesetzt 
wird. In Hessen wird auf Kontrollen verzichtet. Bayern setzt Kontrollen wie bereits zuvor Hessen aus, setzt 
sich aber weiter für eine bundeseinheitliche Lösung ein. Zuletzt hatte Nordrhein-Westfalen einer 
Ausnahmeregelung zugestimmt. 
Bitte beachten Sie zur Situation in allen genannten Bundesländern die entsprechenden Meldungen auf der 
DARC-Webseite mit weiteren Hinweisen und Details  
[www.darc.de/nachrichten/meldungen/aktuelles-details/news/freie-fahrt-fuer-funkdienste-in-schleswig-
holstein] 
[www.darc.de/nachrichten/meldungen/aktuelles-details/news/ausnahmegenehmigung-gemaess-46-
stvo-in-baden-wuerttemberg-bis-30062021] 
[www.darc.de/nachrichten/meldungen/aktuelles-details/news/hessen-aussetzung-der-anwendung-von-
23-abs-1a-stvo-bis-zum-3112021]  
[www.darc.de/nachrichten/meldungen/aktuelles-details/news/nrw-stellt-ausnahme-unter-
bedingungen]. 
Nochmals zur Klarstellung: In allen Bundesländern, von denen bis dato keine Rückmeldung vorliegt bzw. 
bekannt ist, ist anzunehmen, dass diese bis dato keine Entscheidung zur Aussetzung des 
"Mikrofonverbots" getroffen haben. Die Nutzung des Mikrofons durch den Fahrer stellt dort daher eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Käme es während der Nutzung 
eines Mikrofons zu einem Unfall, könnte der Versicherungsschutz eingeschränkt, ja sogar insgesamt 
gefährdet sein, wenn das Unfallereignis hierauf ursächlich beruhen würde. 
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Neues Meldeformular der DARC-Bandwacht 

 
Die DARC-Bandwacht hat nun auf bandwacht.darc.de ein Online-Meldeformular eingerichtet, mit dem 
Bandeindringlinge gemeldet werden können. [www.darc.de/der-club/referate/hf/bandwacht]. Dort kann 
man auch einen Screenshot des Wasserfalldiagramms oder ein Soundfile mitschicken. Die Bandwacht hat 
damit einen weiteren Kommunikationskanal eröffnet, der noch einfacher in der Handhabung ist. Alle 
eingehenden Meldungen werden zeitnah bewertet und die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet. 
Der Einreicher erhält stets eine Rückmeldung zu seinem Vorgang. Darüber berichtet Daniel Möller, DL3RTL, 
Leiter der DARC-Bandwacht. 
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APRS - mehr als nur Positionsdaten 

 
Oft wird APRS nur mit der Aussendung von Positionsdaten verbunden. Dabei bietet dieser Dienst, der auf 
144,800 MHz stattfindet, noch jede Menge mehr Anwendungen, als den meisten bekannt ist. So ist vom 
Versand von E-Mails, über eine qrz.com-Abfrage und die Abfrage des nächsten Überflugs der 
Internationalen Raumstation ISS bis hin zu vielen Anwendungen rund um SOTA-Funkaktivitäten vom Berg 
vieles über APRS möglich. "Um einen Überblick zu bekommen, habe ich auf unserer T08-OV-Homepage 
eine Übersicht mit bekannten APRS-Anwendungen eingerichtet", berichtet Hans-Martin Kurka, DK2HM, in 
einer E-Mail an die Redaktion. "Sicherlich gibt es da noch jede Menge mehr. Über weitere Hinweise, die 
dann gerne auch in die Liste mit aufgenommen werden, bin ich sehr dankbar", ergänzt er. Die Auflistung 
findet sich auf der Webseite des OV Neuburg (T08) [www.t08.net/APRS]. 
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Unerlaubter Sendebetrieb im 2-m-Amateurfunkband 

 
Im Bereich 144.010 MHz bis 144.020 MHz werden vermehrt unerlaubt betriebene Sendegeräte als 
"Wasservitalisierer" oder "Wasserenergetisierer" betrieben. Der Hersteller gibt in seiner 
Produktbeschreibung als Sendefrequenz 144.015 MHz an. 
 
Das DARC EMV-Referat bittet um weitere Hinweise mit Ortsangaben über auffällige Signale in diesem 
Frequenzbereich, zur Vorbereitung für Sammelbeschwerden. 
 
Die Geräte erzeugen offenbar Felder mit beachtlicher Feldstärke und hoher Reichweite. Die Signale treten 
vermehrt in den Morgenstunden oder am Abend auf. Die unerlaubten Sendegeräte sind typischer Weise 
für 5 bis 60 Minuten in Betrieb (ganzzahlige Vielfache von 5 Minuten). Das Signal ist im Allgemeinen sehr 
frequenzstabil, zeigt jedoch gelegentlich kurzzeitige Schwankungen um bis zu einigen 100 Hz. Der Träger 
ist ansonsten nicht weiter moduliert. Der Frequenzbereich 144.000 MHz bis 146.000 MHz ist in 
Deutschland dem Amateurfunkdienst als Primär-Exklusiv-Nutzer zugewiesen. 
 
Info: EMV-Referat des DARC 
 


